
 
Hygienekonzept für die Veranstaltungen  
von Kassel-anders erleben mit Christian Sänger 
 
� Maskenpflicht  

 
Grundsätzlich muss während der gesamten Veranstaltung zum Schutz Mund und Nase bedeckt 
werden. Dabei kann jede Bedeckung verwendet werden, die geeignet ist, eine Ausbreitung des 
Virus zu verringern, z. B. selbstgeschneiderte Masken, Schals, Tücher (siehe auch 
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-
nicht/informationen-zur-mund-nasen-bedeckung) 
 
Diese Bedeckung darf nur Ausnahmefällen (z. B. um etwas zu trinken) kurz abgenommen werden, 
wenn man, sich vorher die Hände desinfiziert bzw. die Handschuhe ausgezogen und mindestens 
1,5 Meter (ca. 4 mittlere Schritte) zu den anderen Personen entfernt hat.  
 
Nachdem man die Bedeckung wieder aufgesetzt hat, muss man sich erneut die Hände 
desinfizieren bzw. neue Einweghandschuhe anziehen. 
 
Durch dieses zweimalige Desinfizieren der Hände bzw. das Austauschen der Einweghandschuhe 
soll sichergestellt sein, dass evtl. Viren von der Maske nicht auf die Requisiten bzw. von 
benutzten Gegenständen (z. B. Trinkflasche)  übertragen werden. 
 
Da dieses Prozedur den Ablauf immer unterbricht, wird empfohlen während der Veranstaltung  
die Mund-Nasen-Bedeckung nicht abzuziehen. 
 
Am Treffpunkt wird es Abstandsmarkierungen mit den Mindestabstand von 1,5 Meter geben. 
Wenn man auf diesen Abstandsmarkierungen steht, braucht man noch keine Maske aufzusetzen, 
aber sobald es losgeht und man diese Markierungen verlässt, muss man Mund und Nase bedeckt 
sein. 

 
� Beschränkung der Teilnehmerzahl 

 
Unabhängig von der in der Ausschreibungen angegebenen Anzahl der Teilnehmer können 
während der momentanen Pendamie-Einschränkungen lediglich nur max. 9 Teilnehmer 
teilnehmen. Sollte in der Ausschreibung eine kleinere maximale Teilnehmerzahl 
angegeben sein, giltet jeweils die kleinere Teilnehmeranzahl. 

 
� Es nehmen keine fremden Gruppen / Personen zusammen teil 
 

Während der Pendamie-Einschränkungen nehme ich nur Anmeldungen von geschlossenen 
Gruppen an und nehme danach für den jeweiligen Termin - unabhängig davon wie viele 
freie Plätze noch vorhanden sind - keine weiteren Anmeldungen an, damit die Gruppe 
unter sich bleibt. 
 
z. B. wenn bei einem Termin sich max. 6 Teilnehmer anmelden können und es meldet 
sich eine Gruppe mit 5 Personen an, dann nehme ich für diesen Termin keine weiteren 
Anmeldungen mehr an. 

  
� Gegenstände werden vor und nach der Veranstaltung 4 Tage nicht mehr verwendet 

und werden zusätzlich - soweit wie möglich - desinfiziert  
 

Vor und nach einer Veranstaltung werden alle Gegenstände /Requisiten (wie z. B. Würfel, 

Rätsel- Aufgabenkarten usw.), die während der Veranstaltung benutzt werden (z. B. untereinander 

ausgetauscht werden) 4 Tage nicht mehr verwendet. Nach dieser Zeit gelten Corona-Viren als 
nicht mehr aktiv und damit ungefährlich. 



(https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_g
egenstaende_uebertragen_werden_-244062.html) 
 
Zusätzlich werden alle Gegenstände - soweit wie vom Material möglich - vor und nach 
einer Veranstaltung desinfiziert. 
 

� Körperkontakte sind zu vermeiden 
 

Eigener Körperkontakt (z. B Berührungen im Gesicht) und Köperkontakte zu anderen 
Teilnehmern (wie z. B durch Handschlag -Begrüßung, Umarmung,  Take-5-Jubel usw.) 
sind zu vermeiden.  
 
Auch Gegenstände, die bei den Veranstaltungen ausgetauscht werden, müssen so gereicht 
werden, dass es dabei zu keinen Körperkontakt mit anderen Teilnehmern kommt. 
 
Sollte es dennoch notwendig sein, muss man die Hände vorher und nachher desinfizieren. 
bzw. vor der Berührung die Einweghandschuhe ausziehen und nach der Berührung neue 
Handschuhe anziehen.  

 
� Händehygiene 

 
Vor dem Start und am Ende müssen Teilnehmer ihre Hände vor Ort desinfizieren. 
Zusätzlich kann man natürlich jederzeit während der Veranstaltung die Hände 
desinfizieren. Entsprechende Desinktionsmittel stelle ich zur Verfügung und tröpfelte es 
gerne kontkatklos auf die Hände.  
 
Alternativ zum Desinfektionsmittel stelle ich auch Einweghandschuhe zur Verfügung, die 
dann für die komplette Dauer der Aktion getragen werden müssen. bzw. bei Bedarf gegen 
neue ausgetauscht werden können. 

 
� Erhebung von Kontaktdaten falls eine Infektionskette nachverfolg werden muss. 

 
Gemäß der Verordnung zur Bekämpfung des Corona Virus des Landes Hessen vom 
07.05.2020, bin ich dazu verpflichtet, die Name, Anschrift und Telefonnummer von 
jedem  Teilnehmerinnen und Teilnehmer  zu erheben und dem Gesundheitsamt zur 
Verfügung zu stellen, falls eine Infektionskette nachverfolgt werden muss.  
 
Für diese Erhebung der Kontaktdaten erhalten die Teilnehmer mit der Anmeldebstätigung 
ein Formblatt - was auch von der Homepage downloadbar ist - sodass sie es vorab 
ausfüllen können und zum Treffpunkt mitbringen können. 
 
Dort werde ich die Daten anhand des Personalausweises auf Richtigkeit überprüfen und 
einen Umschlag bereitstellen, wo die Teilnehmer die Formulare einwerfen können. 
 
Die so gesammelten Daten werde ich sicher aufbewahren und lediglich, falls eine 
Infektionskette nachverfolgt werden muss dem Gesundheitsamt zur Verfügung stellen, 
ansonsten werde ich die Daten nach einem Monat ab Veranstaltungstag vernichten. Die Daten 
werden zu keinem anderen Zweck verwendet. 
 
Die Bestimmungen der Art. 13 (Informationspflicht), 15 (Auskunftsrecht), 18 (Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung) und 20 (Recht auf Datenübertragbarkeit) DS-GVO 
finden bei diesen Daten keine Anwendung. 
 
 

 



� Damit Gruppe möglichst von Anfang an unter sich ist, wird Treffpunkt erst  
mit der Anmeldebestätigung bekannt gegeben. 
 
Zur Vermeidung des Kontaktes mit anderen Passanten liegt der jeweilige Treffpunkt an 
gut einsehbaren und erreichbaren Nebenstraßen, Plätzen, wo wenig los ist. 
 
Zusätzlich wird er den Teilnehmern erst mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt, damit 
keine fremde Person spontan teilnehmen kann und die Gruppe von Anfang möglichst 
unter sich ist. 

 
� Bitte Hust und Nieß-Eittketten einhalten 

 
Falls man Husten oder Niesen muss, bitte davor 1,5 Meter zu anderen Personen entfernen 
und dann in die Armbeuge oder in ein Taschentuch husten bzw. niesen sowie danach die 
Hände desinfizieren bzw. neue Einweghandschuhe anziehen. 

 
� Belüftung 
 

Während meinen Urban Games, Stadtrallyes, Schnitzeljagden ist man draußen in der Stadt 
unterwegs, wodurch eine gute Belüftung sicher gestellt ist. 

 
 

� 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Passanten 
 

Die Umgebung, wo man bei der Veranstaltung unterwegs sein wird, bzw. die Termine, 
wann die Veranstaltung stattfindet, sind so ausgewählt, dass man unterwegs möglichst 
wenig fremden Passanten begegnet.  
 
Da man allerdings bei Schnitzeljagden, Urban Games, Stadtrallyes in der Stadt unterwegs 
ist, kann es nie vollkommen ausgeschlossen werden, dass Passanten die Wege kreuzen. 
 
Sollte eine solche Begegnung stattfinden oder absehbar sein, sind die Teilnehmer 
verpflichtet den Mindestabstand von 1,5 Meter zu den Passanten zu halten und die 
Begegnung möglichst kurz zu gestalten. (z. B. indem man kurz unterbricht, Abstand hält und wartet 
bis der Weg wieder frei ist, einen Umweg nimmt, die Straßenseite wechselt oder ähnlich ausweicht) 
 
Genügend Ausweichmöglichkeiten sind vorhanden 
 

  
� Neben der kontaktlosen Barbezahlung vor Ort ist auch Bezahlung per Überweisung 

möglich 
 

Neben der kontaktlosen Barbezahlung vor Ort (passend abgezählten Betrag in die 
Geldbörse werfen) kann man während der Pendamie auch per Überweisung bezahlen. Die 
Bankdaten werde ich mit der Anmeldebestätigung bei Bedarf übermitteln. Bitte dann 
rechtzeitig überweisen.  

 
 
� Ausschluss von der Teilnahme 
 

Wer sich an eine der o. g. Maßnahmen trotz Ermahnung nicht hält, wird von der weiteren 
Teilnahme ausgeschlossen und der Teilnahmebetrag nicht zurückerstattet. 
 
Weitere dürfen folgende Personen nicht teilnehmen: 
 



- die aktuell oder in den letzten 14 tagen Covid-119-Typische Kranheitszeichen 
(erkältungsähnliche Symptome, Fieber) hat bzw. hatte. 

 
- Engen Kontakt zu einer an CoViD-19 erkrankten Person hatten 
 
- sich in einem Corona-Risikiogebiet (nach Definition des Robert Koch-Institutes) 

wohnt oder aufgehalten hat. (Aktuelle Liste der Corona-Risiko siehe 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.
html) 

 
� Bekanntmachung /Unterweisung 
 

Dieses Hygienekonzept  wird auf allen Kanälen (Homepage, Facebook-Seite, etc), die ich 
zur Öffentlichkeitsarbeit direkt oder indirekt durch einen entsprechenden Link 
veröffentlicht, den Teilnehmern bei der Anmeldebestätigung mit der Bitte um Beachtung 
mailen sowie bei jeder Veranstaltung am Start mündlich bekanntgegeben. 
 
Wer sich eine der o. g. Maßnahmen trotz Ermahnung nicht hält, wird von der weiteren 
Teilnahme ausgeschlossen. In diesem Fall wird der Teilnahmebetrag der Person nicht 
zurückgestattet. 

 
� Grundlage für dieses Hygienekonzept/Anpassung an die aktuelle Situation 
 

Dieses Hygienekonzept orientiert sich folgenden Richtlinien 
/Verordnungen/Auslegungshinweisen: 
 
Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und 
des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie 
(Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 7. Mai 2020 in der 
Fassung vom 02.10.2020 zu finden unter www.hessen.de) 

und den entsprechenden Auslegungshinweise zur Verordnung zur Beschränkung sozialer 
Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der Corona-
Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) (Stand: 14.09.2020) 
(zu finden unter https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-
erlaubt-was-nicht 

Sollte im Laufe der Zeit Lockerungen oder wieder Beschränkungen erfolgen und diese 
Verordnungen/Auslegungshinweise geändert werden, wird auch dieses entsprechend 
Hygenie-Konzept zeitnah angepasst. Im Zweifel gelten die jeweils strengeren 
Maßnahmen. 

 

 

Christian Sänger 
Stand: 03.10.2020 
 


